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Rechtlicher Schutz von Landkarten

Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 96/9/EG über den recht-
lichen Schutz von Datenbanken ist dahin auszulegen, 
dass geografischen Daten, die von einem Dritten aus 
einer topografischen Landkarte herausgelöst werden, 
um eine andere Landkarte herzustellen und zu ver-
markten, nach ihrer Herauslösung ein hinreichender 
Informationswert bleibt, um als „unabhängige Elemen-
te“ einer „Datenbank“ im Sinne dieser Bestimmung 
angesehen werden zu können. 

 (EuGH, 30.Oktober 2015, C-490/14)

Vorbemerkung:

Topogra�sche Landkarten können als „Datenbanken“ 
rechtlich geschützt sein. Die Quali�zierung als „Daten-
bank“ hängt davon ab, ob es sich um eine Sammlung 
von „unabhängigen Elementen“ handelt, die sich von-
einander trennen lassen, ohne dass der Wert ihres in-
formativen, literarischen, künstlerischen, musikalischen 
oder sonstigen Inhalts dadurch beeinträchtigt wird. Der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Bayern in einem 
Rechtsstreit (C-490/14) mit dem österreichischen Verlag 
Esterbauer um den Schutz von Datenbanken gestärkt. 
Die EU-Richter entschieden, dass geogra�sche Daten 
zur Herstellung von Landkarten einen hinreichenden In-
formationswert hätten, um als „unabhängige Elemente“ 
einer „Datenbank“ angesehen werden zu können.

Sachverhalt:

Der klagende Freistaat Bayern gibt durch das Lan-
desamt für Vermessung und Geoinformation topogra�-
sche Landkarten für das gesamte Bundesland Bayern 
im Maßstab 1:50.000 heraus. Der beklagte österreichi-
sche Verlag Esterbauer veröffentlicht u.a. Atlanten, Tou-
renbücher und Karten für Radfahrer, Mountainbiker und 
Inlineskater. Nach Auffassung des Freistaates nutzte der 
Verlag zur Erstellung seines Kartenmaterials rechtswidrig 
diese topogra�schen Landkarten und übernahm dabei 
die ihnen zugrunde liegenden Daten. 

Das Landgericht gab der auf Unterlassung und Scha-
densersatz gerichteten Klage statt. Das Oberlandesge-
richt hob das Urteil teilweise auf und ließ die Revision 
zum Bundesgerichtshof nur insoweit zu, als es die auf 
den Schutz von Datenbanken gestützten Ansprüche des 
Freistaats verneint hatte. Der BGH setzte das Verfahren 
aus und legte dem EuGH Fragen zur Vorabentscheidung 
vor.

Die Daten einer Sammlung, die - wie die hier aus den 
topogra�schen Landkarten des Freistaats herausgelös-
ten Daten - wirtschaftlich selbstständig verwertet wer-
den, stellen „unabhängige Elemente“ einer „Datenbank“ 
i.S.d. Richtlinie dar, da sie den Kunden des die Daten 
verwertenden Unternehmens nach ihrer Herauslösung 
sachdienliche Informationen liefern.

Geogra�schen Daten, die von einem Dritten aus ei-
ner topogra�schen Landkarte herausgelöst werden, um 
eine andere Landkarte herzustellen und zu vermarkten, 
behalten nach ihrer Herauslösung ein hinreichenden 
Informationswert, um als „unabhängige Elemente“ ei-
ner „Datenbank“ i.S.d. Richtlinie angesehen werden zu 
können. Die Quali�zierung als „Datenbank“ hängt nach 
der Rechtsprechung des EuGH davon ab, ob es sich um 
eine Sammlung von „unabhängigen Elementen“ handelt. 
Das bedeutet, die Elemente müssen sich voneinander 
trennen lassen, ohne dass der Wert ihres informativen, 
literarischen, künstlerischen, musikalischen oder sonsti-
gen Inhalts dadurch beeinträchtigt wird.

Die Errichtung einer Datenbank, zu der die Richtlinie 
durch den mit ihr eingeführten rechtlichen Schutz einen 
Anreiz geben solle, könne den Elementen, aus denen 
diese Datenbank besteht, dadurch einen Mehrwert ver-
leihen, dass sie systematisch oder methodisch ange-
ordnet und einzeln zugänglich sind. Wird der Wert eines 
Elements einer Sammlung durch dessen Anordnung in 
der Sammlung erhöht, kann die Herauslösung des Ele-
ments aus dieser Sammlung zu einer entsprechenden 
Verringerung des Wertes führen.

Der Minderwert berührt allerdings nicht die Quali�zie-
rung des Elements als „unabhängiges Element“, wenn 
es einen selbstständigen Informationswert behält. Daher 
schließt eine Verringerung des Informationswerts eines 
Elements im Zusammenhang mit dessen Herauslösung 
aus der Sammlung, zu der es gehört, nicht zwangsläu�g 
aus, dass dieses Element unter den Begriff „unabhängi-
ge Elemente“ fallen kann, wenn es denn einen selbstän-
digen Informationswert behält.

Es ist auf die EuGH-Rechtsprechung hinzuweisen, 
wonach der selbstständige Informationswert eines aus 
einer Sammlung herausgelösten Elements im Hinblick 
auf den Informationswert nicht für den typischen Nutzer 
der betreffenden Sammlung, sondern für jeden Dritten 
zu beurteilen ist, der sich für das herausgelöste Element 
interessiert (Quelle: Pressemitteilung des EuGH und 
APA).
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Aus der Begründung des EuGH:

11 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht 
im Wesentlichen wissen, ob Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 
96/9 dahin auszulegen ist, dass geogra�schen Daten, 
die aus einer topogra�schen Landkarte herausgelöst 
werden, um eine andere Landkarte herzustellen und zu 
vermarkten, nach ihrer Herauslösung ein hinreichender 
Informationswert bleibt, um als „unabhängige Elemente“ 
einer „Datenbank“ im Sinne dieser Bestimmung angese-
hen werden zu können. 

12 Insoweit ist von vornherein daran zu erinnern, 
dass der Gerichtshof bereits entschieden hat, dass es 
dem vom Unionsgesetzgeber verfolgten Ziel entspricht, 
dem Begriff „Datenbank“ im Sinne der Richtlinie 96/9 
eine weite, von Erwägungen formaler, technischer oder 
materieller Art freie Bedeutung zu verleihen (vgl. Urteile 
Fixtures Marketing, C 444/02, EU:C:2004:697, Rn. 20, 
und Ryanair, C 30/14, EU:C:2015:10, Rn. 33).

13 Nach Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie 96/9 betrifft die-
se nämlich den Rechtsschutz von Datenbanken „in jeg-
licher Form“. 

14 Der 17. Erwägungsgrund der Richtlinie 96/9 stellt 
insoweit klar, dass unter dem Begriff Datenbank „Samm-
lungen von literarischen, künstlerischen, musikalischen 
oder anderen Werken sowie von anderem Material wie 
Texten, Tönen, Bildern, Zahlen, Fakten und Daten“ ver-
standen werden sollten (vgl. Urteil Fixtures Marketing, 
C 444/02, EU:C:2004:697, Rn. 23). Aus dem 14. Er-
wägungsgrund dieser Richtlinie geht außerdem hervor, 
dass sich der aufgrund der Richtlinie gewährte Schutz 
sowohl auf elektronische als auch auf nichtelektronische 
Datenbanken bezieht. 

15 Der Umstand, dass es sich bei den im Ausgangs-
verfahren fraglichen topogra�schen Landkarten um 
analoge Exemplare handelt, die mittels eines Scanners 
digitalisiert werden mussten, um sie dann mit Hilfe eines 
Gra�kprogramms individuell verwerten zu können, ist 
daher kein Hindernis für die Anerkennung der Quali�zie-
rung als „Datenbank“ im Sinne der Richtlinie. 

16 Der Gerichtshof hat auch entschieden, dass in 
diesem Rahmen einer weiten Auslegung der Begriff der 
Datenbank im Sinne der Richtlinie 96/9 seine Spezi�tät 
aus einem funktionalen Kriterium herleitet (vgl. Urteil Fix-
tures Marketing, C 444/02, EU:C:2004:697, Rn. 27). Wie 
aus den Erwägungsgründen 9, 10 und 12 der Richtlinie 
hervorgeht, soll der durch diese Richtlinie eingeführte 
rechtliche Schutz einen Anreiz für die Einrichtung von 
Datenspeicher- und Verarbeitungssystemen geben, 
um zur Entwicklung des Informationsmarkts in einem 
Kontext beizutragen, der durch eine exponentielle Zu-
nahme der Daten geprägt ist, die jedes Jahr in allen 
Tätigkeitsbereichen erzeugt und verarbeitet werden (vgl. 

Urteile Fixtures Marketing, C 46/02, EU:C:2004:694, 
Rn. 33, The British Horseracing Board u. a., C 203/02, 
EU:C:2004:695, Rn. 30, Fixtures Marketing, C 338/02, 
EU:C:2004:696, Rn. 23, und Fixtures Marketing, C 
444/02, EU:C:2004:697, Rn. 39). 

17 Die Quali�zierung als „Datenbank“ im Sinne von 
Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 96/9 hängt somit davon ab, 
ob es sich um eine Sammlung von „unabhängigen Ele-
menten“ handelt, d. h. von Elementen, die sich vonein-
ander trennen lassen, ohne dass der Wert ihres informa-
tiven, literarischen, künstlerischen, musikalischen oder 
sonstigen Inhalts dadurch beeinträchtigt wird (vgl. Urteil 
Fixtures Marketing, C 444/02, EU:C:2004:697, Rn. 29).

18 Der Verlag Esterbauer und die Europäische Kom-
mission weisen darauf hin, dass sich bei analogen topo-
gra�schen Landkarten das zu berücksichtigende trenn-
bare Element aus zwei Daten zusammensetze, nämlich 
zum einen aus dem „geogra�schen Koordinatenpunkt“,  
d. h. einem Zahlencode, der einem bestimmten Koordi-
natenpunkt im zweidimensionalen Gitternetz entspre-
che, und zum anderen aus der „Signatur“,  d. h. einem 
Zahlencode, den der Kartenhersteller für Einzelelemente 
wie z. B. Kirchen verwende. Der Informationswert die-
ser Daten reduziere sich nach ihrer Herauslösung aus 
der topogra�schen Landkarte annähernd auf null. So 
lasse im genannten Beispiel die an einem bestimmten 
geogra�schen Koordinatenpunkt angebrachte Signatur 
„Kirche“ ohne weitere Offenbarung der Lage der Kirche 
keine Rückschlüsse darauf zu, dass sich die Kirche in 
einer bestimmten Stadt oder in einem bestimmten Dorf 
be�nde. 

19 Dazu ist festzustellen, dass topogra�sche Land-
karten wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 
als Basisprodukte dienen, mit deren Hilfe Folgeprodukte 
hergestellt werden, indem aus Ersteren Elemente selek-
tiv herausgelöst werden. Im Ausgangsverfahren hat der 
Verlag Esterbauer im Wege der Digitalisierung aus den 
topogra�schen Landkarten des Freistaats Bayern geo-
gra�sche Daten zu Strecken herausgelöst, die für Rad-
fahrer, Mountainbiker oder Inlineskater geeignet sind. 

20 Nach der Rechtsprechung können aber zum ei-
nen nicht nur Einzeldaten, sondern auch Datenkombina-
tionen „unabhängige Elemente“ im Sinne von Art. 1 Abs. 
2 der Richtlinie 96/9 darstellen (vgl. Urteile Fixtures Mar-
keting, C 444/02, EU:C:2004:697, Rn. 35, sowie Football 
Dataco u. a., C 604/10, EU:C:2012:115, Rn. 26).

21 Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 96/9 schließt also 
nicht aus, dass die beiden oben in Rn. 18 genannten 
Daten oder eine Kombination von noch mehr Daten wie 
die geogra�schen Daten zu Strecken, die für Radfahrer, 
Mountainbiker oder Inlineskater geeignet sind, als „un-
abhängiges Element“ im Sinne dieser Bestimmung an-
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gesehen werden können, sofern das Herauslösen dieser 
Daten aus der betreffenden topogra�schen Landkarte 
nicht den Wert ihres informativen Inhalts im Sinne der 
oben in Rn. 17 angeführten Rechtsprechung beeinträch-
tigt. 

22 Zum anderen hat der Gerichtshof entschieden, 
dass der Wert des informativen Inhalts eines Elements 
einer Sammlung nicht im Sinne dieser Rechtsprechung 
beeinträchtigt wird, wenn das Element nach seiner He-
rauslösung aus der betreffenden Sammlung einen selb-
ständigen Informationswert besitzt (vgl. Urteile Fixtures 
Marketing, C 444/02, EU:C:2004:697, Rn. 33, und Foot-
ball Dataco u. a., C 604/10, EU:C:2012:115, Rn. 26).

23 Insoweit ist festzustellen, dass die Errichtung 
einer Datenbank, zu der die Richtlinie 96/9, wie aus 
Rn. 16 des vorliegenden Urteils hervorgeht, durch den 
mit ihr eingeführten rechtlichen Schutz einen Anreiz ge-
ben soll, den Elementen, aus denen diese Datenbank 
besteht, dadurch einen Mehrwert verleihen kann, dass 
sie systematisch oder methodisch angeordnet und ein-
zeln zugänglich sind. Wird der Wert eines Elements einer 
Sammlung durch dessen Anordnung in der Sammlung 
erhöht, kann die Herauslösung des Elements aus dieser 
Sammlung zu einer entsprechenden Verringerung des 
Wertes führen. Der Minderwert berührt jedoch nicht die 
Quali�zierung des Elements als „unabhängiges Element“ 
im Sinne von Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 96/9, sofern es 
einen selbständigen Informationswert behält.

24 Folglich schließt eine Verringerung des Informati-
onswerts eines Elements im Zusammenhang mit dessen 
Herauslösung aus der Sammlung, zu der es gehört, nicht 
zwangsläu�g aus, dass dieses Element unter den Begriff 
„unabhängige Elemente“ im Sinne von Art. 1 Abs. 2 der 
Richtlinie 96/9 fallen kann, sofern es einen selbständigen 
Informationswert behält. 

25 Zur Frage des vorlegenden Gerichts betreffend 
die Beurteilung des selbständigen Wertes der Elemente, 
aus denen topogra�sche Landkarten wie die im Aus-
gangsverfahren fraglichen bestehen, und insbesondere 
zu der Frage, ob dieser Wert im Hinblick auf die Zweck-
bestimmung solcher Karten oder auf den vom typischen 
Nutzer zu erwartenden Gebrauch zu beurteilen ist, ist 
darauf hinzuweisen, dass die topogra�schen Karten 
vielfältig nutzbar sind, etwa zur Planung einer Reise zwi-
schen zwei Punkten, zur Vorbereitung einer Radtour, zur 
Suche des Namens und zur Lokalisierung einer Straße, 
einer Stadt, eines Flusses, eines Sees oder eines Berges, 
zur Ermittlung der Breite eines Wasserlaufs oder zur Er-
mittlung des Geländepro�ls. 

26 Abgesehen davon, dass die Ermittlung ei-
nes Hauptzwecks oder eines typischen Nutzers einer 
Sammlung wie einer topogra�schen Landkarte Schwie-

rigkeiten bereiten würde, liefe die Anwendung eines sol-
chen Kriteriums bei der Beurteilung des selbständigen 
Informationswerts der Elemente, aus denen eine Samm-
lung besteht, dem Willen des Unionsgesetzgebers zuwi-
der, dem Begriff der Datenbank eine weite Bedeutung 
zu verleihen. 

27 So geht aus der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs und insbesondere aus dem Urteil Fixtures Marke-
ting (C 444/02, EU:C:2004:697) hervor, dass der selb-
ständige Informationswert eines aus einer Sammlung 
herausgelösten Elements im Hinblick auf den Informa-
tionswert nicht für den typischen Nutzer der betreffen-
den Sammlung, sondern für jeden Dritten zu beurteilen 
ist, der sich für das herausgelöste Element interessiert. 
In dem genannten Urteil hat der Gerichtshof nämlich 
befunden, dass die ein Fußballspiel betreffenden Da-
ten, die von einem Glücksspielunternehmen aus einer 
Sammlung herausgelöst worden waren, die die Aus-
richter einer Fußballmeisterschaft erstellt hatten und die 
Informationen zu allen Begegnungen im Rahmen dieser 
Meisterschaft enthielt, insoweit einen selbständigen 
Wert besaßen, als sie den interessierten Dritten,  d. h. 
den Kunden des Glücksspielunternehmens, die sach-
dienlichen Informationen lieferten (vgl. Urteil Fixtures 
Marketing, C 444/02, EU:C:2004:697, Rn. 34). 

28 Somit stellen die Daten einer Sammlung, die – 
wie die vom Verlag Esterbauer aus den topogra�schen 
Landkarten des Freistaats Bayern herausgelösten Daten 
– wirtschaftlich selbständig verwertet werden, „unabhän-
gige Elemente“ einer „Datenbank“ im Sinne von Art. 1 
Abs. 2 der Richtlinie 96/9 dar, da sie den Kunden des die 
Daten verwertenden Unternehmens nach ihrer Herauslö-
sung sachdienliche Informationen liefern.

Ersitzung von Wegdienstbarkeiten

Für die Ersitzung von Wegedienstbarkeiten durch 
Gemeinden mit bedeutendem Fremdenverkehr genügt 
der Bedarf nach geeigneten Wanderwegen in ausrei-
chender Zahl um die Notwendigkeit eines Weges für 
die Allgemeinheit nachzuweisen. Für einen alpinen 
Verein kann nichts anderes gelten als für eine Gemein-
de.

 (OGH, 29.April 2015, 9 Ob 16/15s)

Sachverhalt:

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren des al-
pinen Vereins auf Feststellung, dass diesem die Dienst-
barkeit des Fußweges auf dem über die Grundstücke 
der Beklagten (Wald) verlaufenden Wanderweg zustehe, 
statt und verp�ichtete die Beklagte, in die grundbücher-
liche Einverleibung dieser Dienstbarkeit einzuwilligen, 
die Instandhaltung und Markierung des Weges durch 
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den Kläger zu dulden sowie jede Störung dieses Dienst-
barkeitsrechts zu unterlassen. 

Aus der Begründung des OGH:

Mit der Frage der „Notwendigkeit“ eines Weges für die 
Allgemeinheit, die nach herrschender Rechtsprechung 
bei Ersitzung eines Wegerechtes zu Gunsten einer Ge-
meinde erforderlich ist, hat sich der OGH bereits in einer 
Vielzahl von Entscheidungen befasst. Bei der Ersitzung 
eines Wegerechts durch die Gemeinde genügt es nach 
ständiger Rechtsprechung, wenn der Weg vom Publi-
kum offenkundig zum allgemeinen Vorteil benützt wird. 
Auch wurde bereits ausgesprochen, dass für die Ersit-
zung von Wegedienstbarkeiten durch Gemeinden mit 
bedeutendem Fremdenverkehr der Bedarf nach geeig-
neten Wanderwegen in ausreichender Zahl genügt. An 
die Notwendigkeit für die Wegbenützer ist kein beson-
ders strenger Maßstab anzuwenden. Notwendigkeit ist 
nicht mit Unentbehrlichkeit gleichzusetzen. Nur völlige 
Zwecklosigkeit würde die Servitut vernichten.

Für einen alpinen Verein wie den Kläger kann nichts 
anderes gelten als für eine Gemeinde. Es ist allgemein 
bekannt, dass der Vereinszweck des Klägers, eines der 
größten österreichischen alpinen Vereine, nicht auf sei-
ne Mitglieder beschränkt ist, sondern sich auch an die 
Allgemeinheit richtet und unter anderem auch die För-
derung des Wanderns und damit im Zusammenhang 
die Schaffung und Instandhaltung von Wanderwegen 
umfasst. So hat der OGH in der Entscheidung 4 Ob 
96/04b ausgeführt, dass sich die Notwendigkeit eines 
bestimmten Wanderweges (für einen alpinen Verein) 
schon daraus ergibt, dass die Wanderer andernfalls auf 
einer Bundesstraße entlang gehen müssten.

Wenn das Berufungsgericht unter Berücksichtigung 
dieser Grundsätze den gegenständlichen Wanderweg 
als „notwendig“ ansieht, dann ist diese Beurteilung 
entgegen der Annahme der Beklagten nicht unvertret-
bar. Dieser Wanderweg ist neben einem anderen Weg 
der einzige markierte Weg, der von D auf den M führt. 
Er stellt aus sportlich-touristischer Sicht eine eigenstän-
dige Wanderroute dar. Am Bedarf dieses Wanderweges 
kann auch schon in Anbetracht des Umstandes, dass 
dieser Weg seit 1957 markiert, instand gehalten und von 

Wanderern frequentiert wird, kein begründeter Zweifel 
bestehen. Ob im Zusammenhang mit der Prüfung der 
Notwendigkeit der Servitut - wie etwa im Rahmen des 
§ 484 ABGB oder der Begründung eines Notweges iSd § 
2 NWG - eine von der Revisionswerberin geforderte Ab-
wägung mit ihren Interessen als Grundeigentümerin zu 
erfolgen hat, kann dahin gestellt bleiben. Der festgestell-
te Sachverhalt bietet keine Anhaltspunkte für die in der 
Revision behaupteten gravierenden Beeinträchtigungen 
des naturbelassenen Hochwalds und der Wildruhezone 
durch die auf dem „Trampelpfad“ zu erwartenden „Tou-
ristenströme“.

Ein Rechtsbesitzer ist redlich, wenn er glauben kann, 
dass ihm die Ausübung des Rechts zusteht. Der für die 
Ersitzung erforderliche gute Glaube, also die Redlichkeit 
des Besitzers, fällt aber weg, wenn der Besitzer ent-
weder positiv Kenntnis erlangt, dass sein Besitz nicht 
rechtmäßig ist, oder wenn er zumindest solche Umstän-
de erfährt, die zu Zweifeln an der Rechtmäßigkeit seines 
Besitzes Anlass geben. Die Redlichkeit des Besitzes 
wird im Zweifel vermutet.

Die Revisionswerberin meint, dass dem Kläger auf-
grund der beiden im unmittelbaren Nahbereich des We-
ges aufgestellten Tafeln mit sinngemäß folgenden Inhalt: 
„Achtung Privatbesitz“ und der Aufforderung, dass die 
Wege nicht verlassen werden dürfen und dem Hinweis 
auf den Wildeinstand mit einem Ruhegebot, der gute 
Glaube gefehlt habe. Die gegenteilige Rechtsansicht der 
Vorinstanzen, der Kläger habe gerade deshalb nicht an 
der Redlichkeit seiner Besitzausübung zweifeln müssen, 
weil auf den Tafeln darauf hingewiesen worden sei, dass 
die Wege nicht verlassen werden durften, er also davon 
ausgehen habe können, dass die Wege - solange sie 
nicht verlassen werden - benützt werden durften, stellt 
keine krasse und damit vom OGH korrekturbedürftige 
Fehlbeurteilung im Einzelfall dar. 

Im Anlassfall darf zudem nicht unberücksichtigt blei-
ben, dass der Vater der Beklagten diese Tafeln bereits 
Mitte der 60er Jahre aufgestellt hatte, der klagende Ver-
ein den Wanderweg bereits seit 1973 instandhält und 
markiert und sich die Klägerin dagegen erst ab dem Jahr 
2004/2005 durch Übermalen der Markierungen wider-
setzt hat.


